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Auf Grund des Art. 122 Abs. 1 und 2 Satz 2 des Bay-
erischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), 
das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 
(GVBl. S. 362) geändert worden ist, verordnet das Baye-
rische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst:

§ 1

Die Sing- und Musikschulverordnung vom  
17. August 1984 (GVBl. S. 290, BayRS 2237-4-K), die 
durch § 1 Nr. 80 des Gesetzes vom 7. August 2003 
(GVBl. S. 497) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. In der Überschrift wird nach den Wörtern „Sing- und 
Musikschulverordnung“ die Angabe „– SiMuV“ einge-
fügt.

2. In § 1 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Bezeichnungsberechtigung“.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Unterrichtsangebot an Musikschulen“.

b) Abs. 1 Nr. 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„1.   Musikalische Grundfächer:
  Musikalische Früherziehung, Musikalische 

Grundausbildung, 

2.  Instrumentalunterricht aus jedem der Berei-
che

��� ���������������������������

b) Blas- und Schlaginstrumente,

c) Tasteninstrumente,“.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Unterrichtsangebot an Singschulen“.

b) Die Nrn. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1.  Musikalische Grundfächer: 
 Musikalische Früherziehung, Musikalische 

Grundausbildung,

2.  Vokalunterricht in Singklassen,“.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Leitung und Lehrkräfte“.

b) In Abs. 1 werden die Wörter „Musikschule/Sing-
schule“ durch die Wörter „Musikschule oder 
Singschule“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „bei Musikschu-
len/Singschulen“ gestrichen und die Wör-
ter „die Diplommusiklehrerprüfung oder die 
staatliche Prüfung“ durch die Wörter „einen 
Hochschulabschluss in einem künstlerisch-
pädagogischen Studiengang oder die staat-
liche Prüfung als Musiklehrer oder Sing-
schullehrer“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und wird 
wie folgt gefasst:

„3Als ausreichende Befähigung gilt auch

1. die erfolgreich abgeschlossene musika-
lische Ausbildung im Rahmen der Lehr-
amtsprüfungsordnung I,

2.  ein erfolgreicher Abschluss als hauptbe-
���������
���������	���

3.  ein erfolgreicher Abschluss als Instru-
mentalist oder Sänger in einem künst-
lerischen Hochschulstudiengang, nach 
künstlerischer Staatsprüfung oder 
künstlerischer Reifeprüfung, soweit eine 
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pädagogische Befähigung anderweitig 
nachgewiesen wird.“

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4 und die 
Wörter „bodenständiger Volksmusik“ wer-
den durch die Wörter „in volksmusikalischen 
und popularmusikalischen Fächern, die vom 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium) 
im Benehmen mit dem Verband Bayerischer 
Sing- und Musikschulen festgelegt werden,“ 
ersetzt.

ee) Der bisherige Satz 6 wird Satz 5 und die 
Wörter „Sätze 1 bis 5“ werden durch die 
Wörter „Sätze 1 bis 4“ ersetzt.

d) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) 1Kann ein Bedarf der bayerischen Mu-
sikschulen oder Singschulen an Lehrkräften über 
einen längeren Zeitraum in einem bestimmten 
Fach nicht durch Personen, die über einen Nach-
weis nach Abs. 2 Satz 2 und 3 verfügen, gedeckt 
werden oder liegt ein persönlicher Härtefall vor, 
kann der Nachweis der musikpädagogischen Be-
fähigung durch Eignung und ausreichende Be-
rufserfahrung als Musiker oder Musiklehrer ge-
führt werden. 2Diese Befähigung wird auf Antrag 
der Musikschule oder Singschule und im Falle ei-
nes persönlichen Härtefalls auch auf Antrag des 
Musikers oder Musiklehrers durch das Staatsmi-
nisterium festgestellt, das hierzu eine staatliche 
Hochschule und bei Volksmusikinstrumenten 
auch den Bayerischen Musiklehrerverband um 
fachliche Stellungnahme bitten kann. 3Die Hoch-
schule oder der Bayerische Musiklehrerverband 
kann die Berufserfahrung und die Eignung des 
Bewerbers im Hinblick auf instrumentale Befähi-
gung, musiktheoretische Grundkenntnisse und 
pädagogische Befähigung in geeigneter Weise 
überprüfen. 4Das Staatsministerium legt die Fä-
cher im Sinne von Satz 1 im Benehmen mit dem 
Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen 
fest und stellt das Vorliegen eines persönlichen 
Härtefalls fest.“

e) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 
und 5.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Betrieb und Unterrichtsentgelte“.

b) In Abs. 1 werden die Wörter „Musikschule/Sing-

schule“ durch die Wörter „Musikschule oder 
Singschule“ ersetzt.

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Musikschulen und Singschulen im Aufbau“.

b) Im Wortlaut werden die Wörter „Musikschulen/
Singschulen“ durch die Wörter „Musikschulen 
oder Singschulen“ ersetzt.

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Untersagung der Bezeichnungsführung“.

b) In Satz 1 werden die Wörter „Musikschule/Sing-
schule“ durch die Wörter „Musikschule oder 
Singschule“ ersetzt.

9. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

„§ 7a

Übergangsvorschrift

Für Anträge auf eine staatliche Anerkennung als 
Musiklehrer ist § 67 der Fachakademieordnung Mu-
sik in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden, wenn der Antrag bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2018 beim Staatsministerium, bei 
einer bayerischen Hochschule für Musik oder beim 
Landesverband bayerischer Tonkünstler gestellt 
wird.“

10. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 7a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2019 außer Kraft.“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in 
Kraft.

(2) Die Fachakademieordnung Musik (FakO Musik) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 
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1990 (GVBl. 1991 S. 2, BayRS 2236-9-1-1-K), die zuletzt 
durch § 7a Abs. 19 der Verordnung vom 11. September 
2015 (GVBl. S. 349) geändert worden ist, tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2017 außer Kraft.

München, den 31. Oktober 2017 

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig Spaen le 
Staatsminister 
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4. Zuwendungsvoraussetzungen 
1Gefördert werden können nur Veranstaltungen nach 
Nr. 2.1 mit überregionaler Bedeutung. 2Überregio-
nale Bedeutung haben in der Regel landkreisüber-
greifende Maßnahmen und Veranstaltungen, wobei 
kreisfreie Städte als Landkreise gelten. 3Eine För-
derung setzt weiter voraus, dass eigene Einnahmen 
(z. B. Beiträge, Spenden, Konzerteinnahmen) und 
weitere Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Zuwen-
dungen der Gemeinden, Landkreise oder Bezirke) 
nicht ausreichen oder nicht verfügbar sind. 

5. Art und Umfang der Zuwendung  

5.1 Art der Zuwendung 

Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege 
der Festbetragsfinanzierung für je ein Haushaltsjahr 
gewährt.

5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben 
1Zuwendungsfähig sind die im Rahmen von Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen anfallenden Dozen-
ten- und Organisationsausgaben sowie Ausgaben, die 
im Zusammenhang mit der Beschaffung von Schu-
lungsmaterial anfallen. 2Ebenfalls zuwendungsfähig 
sind die dem Verband anfallenden Verwaltungs- und 
Organisationsausgaben, die im Zusammenhang mit 
dem Vollzug der Richtlinien anfallen. 3Nicht zuwen-
dungsfähig sind Ausgaben für Präsidiumssitzungen, 
Vorstandswahlen und weitere gleichgelagerte ver-
bandsspezifische Aufgaben.

5.3 Höhe der Förderung 

5.3.1 1Die Höhe der Förderung beträgt für Maßnahmen 
im Sinne der Nr. 2.1 Satz 1 bis zu 100 v. H. eines ent-
standenen Finanzierungsbedarfes. 2Die Höhe der 
Förderung für Fort- und Weiterbildungsangebote der 
Verbände für Vereins- und Verbandsverantwortliche 
nach Nr. 2.1 Satz 2 beträgt bis zu 50 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. 3Hierbei können insbeson-
dere auch die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der einzelnen Aktivität entstehenden Ausgaben wie 
Werbekosten, GEMA-Gebühren etc. berücksichtigt 
werden.

5.3.2 1Die Höhe der Förderung beträgt bei der Beschaf-
fung von Instrumenten, die für das gemeinsame 
Musizieren erforderlich sind, bis zu 20 v. H. der An-
schaffungsausgaben, höchstens jedoch 850,– € für ein 
Instrument. 2Die Laienmusikverbände können hier-
bei nach eigenem Ermessen Schwerpunkte setzen, 
gegebenenfalls auch die Förderung auf bestimmte 
Instrumente beschränken.

5.3.3 Die Höhe der Förderung zur Beschaffung von Noten, 
die zur Innovation des Musiziergutes bestimmt sind, 
beträgt bis zu 50 v. H. der Ausgaben.

5.4 1Für die allgemeinen Verwaltungsausgaben der Ver-
bände können bis zu 15 v. H. der jährlichen Zuwen-
dung verwendet werden. 2Dabei wird vorausgesetzt, 
dass mindestens 50 v. H. der angefallenen Ausgaben 
als Eigenleistung erbracht werden.

2245-K

Richtlinien zum Vollzug  
des Bayerischen Musikplans  
im Bereich der Laienmusik 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 13. November 2017, Az. XI.6-K1620.0/2/102

1Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinien und der allgemeinen haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen (insbesondere Art. 23 und 44 der  
Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) einschließlich der 
Verwaltungsvorschriften (VV) zu Art. 23 und 44 BayHO, 
Art. 43, 48, 49 und 49a BayVwVfG und die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P)) 
Zuwendungen für Aktivitäten im Bereich der Laienmusik-
verbände. 2Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1. Zweck der Zuwendung 

Die Förderung soll die Laienmusikverbände in die 
Lage versetzen, ihre musisch-kulturellen Aktivi täten 
durchzuführen und besonders die musikalische Kin-
der- und Jugendarbeit sowie die Seniorenarbeit zu 
verstärken.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 1Gefördert werden können musikalische Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen sowie musika-
lische Veranstaltungen, Konzerte, Wertungssingen 
und Wertungsspiele. 2Ferner sind Fort- und Weiter-
bildungsangebote der Verbände für Vereins- und 
Verbandsverantwortliche zu Rechts- und Verwal-
tungsfragen förderfähig, die für eine rechtssichere 
Durchführung von musikalisch-kulturellen Veran-
staltungen erforderlich sind. 3Die Anschaffung von 
Instrumenten sowie Noten kann ebenfalls gefördert 
werden. 

2.2 1Nicht gefördert werden Präsidiumssitzungen, 
 Ehrungsabende, Vorstandswahlen sowie die in die-
sem Zusammenhang anfallenden Reisekosten für das 
Präsidium bzw. die Vorstandschaft. 2Mitgliedsbei-
träge an Dritte, Versicherungsbeiträge sowie Zin-
saufwendungen sind ebenfalls nicht förderfähig.

2.3 Bau- und Einrichtungsmaßnahmen können aus Mit-
teln der Laienmusik nicht gefördert werden. 

3. Zuwendungsempfänger
1Die Förderung wird den im Bayerischen Musikrat 
e. V. zusammengeschlossenen Einzelverbänden der 
Laienmusik gewährt. 2Der jeweilige Laienmusik-
verband kann die Mittel, soweit sie nicht für eigene 
Verwaltungs- und Organisationsausgaben eingesetzt 
werden, für Maßnahmen nach Maßgabe dieser Richt-
linien an seine Mitgliedsvereine weiterbewilligen. 

II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 
oder widerrufen wird.

8. Ausführungsbestimmungen

8.1 Die Verbände sind berechtigt, im Rahmen dieser 
Richtlinien verbandsspezifische Regelungen zu tref-
fen.

8.2 In begründeten Einzelfällen können nach vorheriger 
Zustimmung durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst Ausnahmen zugelassen werden.

9. Inkrafttreten, Geltungsdauer, Außerkrafttreten
1Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 
2Sie sind befristet bis 31. Dezember 2021. 3Die 
 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
12. August 2016 (KWMBl. Nr. 12/2016 S. 222) tritt 
gleichzeitig außer Kraft.

Dr. Peter Mü l le r  
Ministerialdirektor

2230.1.1.1.1.0-K

Antragstellung auf Einrichtung einer  
erweiterten Schulleitung im Schuljahr 2018/19

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 23. November 2017, Az. II-BS4244.0/9/3

1Eingebettet in das Gesamtprojekt Eigenverantwortliche 
Schule wurde zum Schuljahr 2013/14 für staatliche Schu-
len die Möglichkeit geschaffen, auf Antrag eine erweiter-
te Schulleitung nach Art. 57a BayEUG einzurichten. 2Der 
pädagogische Führungs- und Gestaltungsauftrag leitet 
sich aus den Erfahrungen der Modellversuche MODUS F 
und Profil 21 sowie aus den bis zum Schuljahr 2017/18 an 
insgesamt 273 staatlichen Schulen eingerichteten erwei-
terten Leitungsmodellen ab. 3Die erweiterte Schulleitung 
soll durch Übernahme von Führungs- und Personalverant-
wortung in einem situativ-partizipativen Verständnis von 
Führung die berufliche Entwicklung der ihr zugeordneten 
Lehrkräfte unterstützen, durch die gemeinsame Reflexion 
schul- bzw. fachbezogener Qualitätsziele die Abstimmung 
in pädagogischen Teams verbessern und einen Beitrag 
zur Profilschärfung der Schule leisten. 4Die Kernauf-
gaben ihrer Mitglieder bestehen darin, die schulinterne 
Kommunikation zu intensivieren, den ihnen zugeordne-
ten Lehrkräften professionelle Rückmeldung zu geben, 
mit diesen Mitarbeitergespräche zu führen, individuelle 
Entwicklungsziele zu vereinbaren und die Umsetzung zu 
begleiten. 5Durch die Reduktion der Führungsspannen auf 
1 zu 14 verbessert sich die Führungssituation an Schulen 
mit erweiterter Schulleitung deutlich. 
6In einer sechsten Antragsrunde zum Schuljahr 2018/19 
können weitere staatliche Schulen die Einrichtung einer 
erweiterten Schulleitung beantragen. 7Gemäß § 1 Abs. 2 
der Verordnung zur Einrichtung einer erweiterten Schul-
leitung (ErwSchLV) sind die im Rahmen der im Staathaus-
halt verfügbaren Stellen und Mittel antragsberechtigten 
Schulen durch Bekanntmachung festzulegen.

5.5 Bagatellförderungen an Laienmusikverbände, die 
 einen Wert von 3.000,– € unterschreiten, unterblei-
ben.

6. Mehrfachförderung 
Eine Zuwendung kann nicht ausgereicht wer-
den, soweit bereits für Maßnahmen oder Projek-
te  Zuwendungen des Freistaats Bayern aufgrund 
 anderer Rechtsvorschriften ausgereicht werden (Ver-
bot der Doppelförderung).

7. Verfahren

7.1 Antrag

7.1.1 1Die Laienmusikverbände legen dem Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
die Anträge bis spätestens 31. Dezember des Vor-
jahres auf dem entsprechenden Formblatt vor. 2Der 
 Antrag ist vom vertretungsberechtigten Vorstand des 
Antrag stellenden Verbandes zu unterzeichnen. 

7.2 Bewilligung 

7.2.1 1Über die Zuwendung erhält der Laienmusikver-
band vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst einen schriftlichen Bewil-
ligungsbescheid. 2Die Zustimmung zum vorzeitigen 
Maßnahmebeginn gilt mit dem Antragseingang als 
erteilt.

7.2.2 1Die Verbände haben bei der Weitergabe der staat-
lichen Mittel darauf hinzuweisen, dass diese Mittel 
vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst zur Verfügung ge-
stellt werden, und die Vorgaben der VV Nr. 13 zu 
Art. 44 BayHO zu beachten. 2Staatliche Zuwendun-
gen dürfen nur an gemeinnützige Vereine weiter-
bewilligt werden. 3Zur Weiterbewilligung ist ein 
schriftlicher Antrag erforderlich. 

7.3 Verwendungsnachweis

7.3.1 1Die Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises 
wird im Bewilligungsbescheid bestimmt. 2Der Ver-
wendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht 
und einem zahlenmäßigen Nachweis. 3Der Laienmu-
sikverband reicht beim Bayerischen Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst einen Gesamtverwendungsnachweis ein, in 
dem die einzelnen Förderbereiche getrennt nach-
zuweisen sind. 4Die Mitgliedsvereine, an die staat-
liche Fördermittel weiterbewilligt werden, haben 
 gegenüber dem Laienmusikverband einen Nachweis 
über die ordnungsgemäße Verwendung zu erbringen.

7.3.2 Antrags- und Bewilligungsunterlagen sowie Belege 
sind fünf Jahre aufzubewahren.

7.3.3 Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst und der Bayerische 
Oberste Rechnungshof (Art. 91 BayHO) sind berech-
tigt, die Verwendung der Mittel jederzeit zu prüfen.

7.3.4 Die Fördermittel sind zurückzuzahlen, soweit ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-
rensrecht (Art. 43, 48, 49, 49a des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ver-
öffentlicht in der Bayerischen Rechtssammlung  
(BayRS 2010-1-I), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes 
vom 22. Mai 2015 (GVBl. S. 154) geändert worden ist) 
oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit 
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1. Grundlage für die Umsetzung der erweiterten Schul-
leitung
1Gesetzliche Grundlage für die Einrichtung einer 
 erweiterten Schulleitung bildet Art. 57a BayEUG, 
 deren Aufgaben durch § 28 LDO (Lehrerdienstord-
nung) sowie schulartbezogene Funktionenkataloge 
konkretisiert werden. 2Auf dieser Grundlage ent-
wickeln die Schulen passgenaue Leitungsmodelle 
und integrieren die erweiterte Schulleitung über 
 einen  Geschäftsverteilungsplan in ihre Organisa-
tionsstruktur. 3Für die Erfüllung der Aufgaben im 
Bereich der Personalführung und Qualitätssicherung 
werden jedem Mitglied in der erweiterten Schullei-
tung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 ErwSchLV jeweils zwei 
Lehrer wochenstunden als Leitungszeit zugewiesen. 
4Durch Anpassung der Bekanntmachung zur Durch-
führung des Mitarbeitergesprächs an den staatlichen 
Schulen vom 16. Mai 2014 ging die Zuständigkeit für 
das Mitarbeiter gespräch von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter auf die Mitglieder in der erweiterten 
Schulleitung über,  sofern diese an der Schule ein-
gerichtet ist. 5Des Weiteren wurde die Mitwirkungs-
rolle der Mitglieder der erweiterten Schulleitung als 
unmittelbare Vorgesetzte bei der dienstlichen Beurtei-
lung durch Änderung der „Richtlinien für die dienst-
liche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der 
staatlichen Lehrkräfte  sowie der Schulleiterinnen und 
Schulleiter an Schulen in Bayern“ vom 15. Juli 2015 
näher bestimmt und der Führungs- und Personalver-
antwortung der erweiterten Schulleitung bei unver-
änderter Gesamtverantwortung der Schulleiterin bzw. 
des Schulleiters Rechnung getragen.

2. Antragstellung für das Schuljahr 2018/19

2.1 Antragsverfahren
1Die staatlichen Schulen mit Antragsberechtigung 
zum Schuljahr 2018/19 ergeben sich nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 ErwSchLV aus den im Staatshaushalt bereitge-
stellten Stellen und Mitteln. 2Im Rahmen der verfüg-
baren Kontingente werden je Schulart neben den ehe-
maligen Teilnehmern der Schulversuche  MODUS F 
und Profil 21 in absteigender Reihung die nach Lehrer-
zahl jeweils größten Schulen ausgewählt. 3Alle nicht 
unter Nr. 3 genannten staatlichen Gymnasien und 
 Realschulen mit mindestens 16 staatlichen Lehrkräften 
können einen Antrag über das Wartelisten-Verfahren 
stellen (§ 3 ErwSchLV). 4Diese Anträge können, in 
absteigender Reihenfolge nach der Lehrerzahl, nur 
dann bewilligt werden, wenn Kapazitäten wegen nicht 
 gestellter oder nicht bewilligter Anträge der unter Nr. 3 
benannten Schulen verbleiben. 5Für ihre Planungen 
können diese Schulen die aus den Amtlichen Schul-
daten des Schuljahres 2016/17 ermittelte maximale 
Anzahl an Funktionsstellen in der erweiterten Schul-
leitung bei der jeweils zuständigen Schulaufsichts-
behörde erfragen.

6Die weiteren grundlegenden Regelungen zur Antrag-
stellung aus der Bekanntmachung vom 11. November 
2013 (KWMBl. S. 359), insbesondere in Bezug auf die 
Aufforderung zur Einbindung des Personalrats, die 
Empfehlung zur Erörterung in der Lehrerkonferenz 
sowie die verbindliche Vorlage eines schulbezogenen 
Umsetzungskonzepts, behalten für die Antragstellung 
zum Schuljahr 2018/19 ihre Gültigkeit.

2.2 Antragstellung und Antragstermin
1Antragstermin für die Einrichtung zum Schuljahr 
2018/19 ist der 31. Januar 2018. 2Dazu richtet die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter einen Antrag über 
das beiliegende Formular (Anlage) auf dem Postweg 
an das Bayerische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, Salvator straße 2, 
80333 München (Entscheidung nach Datum des Post-
stempels). 3Vorab elektronisch übersandte Anträge 
können die erforderliche Schriftform nicht ersetzen. 
4Das Staatsministerium prüft die eingegangenen An-
träge und teilt die Entscheidung über eine Bewilligung 
bis zum 31. März 2018 mit.
5Zu früheren Antragsrunden eingereichte Anträge ver-
lieren ihre Gültigkeit, so dass zum Schuljahr 2018/19 
erneut ein Antrag zu stellen ist. 6Ein vormals vor-
gelegtes Konzept ist ggf. anzupassen und dem  Antrag 
beizufügen. 7Auch die Erklärung über die erneute Ein-
bindung des örtlichen Personalrats im Rahmen der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit bzw. die Erörterung 
der Antragstellung in der Lehrerkonferenz ist durch 
die Schulleiterin bzw. den Schulleiter im Antragsfor-
mular (Anlage) abzugeben.

3. Schulen mit Antragsberechtigung zum Schuljahr 
2018/19
1Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 ErwSchLV sind für die 
 Ermittlung der Antragsberechtigungen sowie der mög-
lichen Funktionsstellenzahl der Schulen im Wartelis-
ten-Verfahren die „Amtlichen Schuldaten“ des Schul-
jahres 2016/17 maßgeblich. 2In die Personenzählung 
fließen sämtliche zum Erhebungsstichtag an der Schu-
le eingesetzten staatlichen Lehrkräfte unabhängig 
vom Beschäftigungsumfang ein. 3Entscheidend sind 
ein Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis mit dem Freistaat 
Bayern sowie der eigenverantwortliche Einsatz im Un-
terricht bzw. die Gewährung von Anrechnungsstun-
den an der Schule. 4Nichtstaatliche Lehrkräfte sowie 
pädagogisches Personal gemäß Art. 60 BayEUG gehen 
nicht in die Zählung ein. 5Für die Bestimmung der 
maximalen Anzahl der Mitglieder in der erweiterten 
Schulleitung wird die in § 1 Abs. 1 Satz 3 ErwSchLV 
festgelegte Führungsspanne von 1 zu 14 zugrunde 
gelegt.
6Auf Grundlage der für die Einrichtung einer erwei-
terten Schulleitung im Staatshaushalt für 2018/19 
verfügbaren Stellen und Mittel wird an folgende 24 
staat liche Schulen eine Antragsberechtigung zum 
Schuljahr 2018/19 vergeben:
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3.2 Gymnasium

Schul- 
nummer

Schule MODUS  
F

max. 
Anzahl der 
Mitglieder 

der erwSL 2)

0015 Karl-Theodor-von-
Dalberg-Gymnasium 
Aschaffenburg 

8

0035 E.T.A. Hoffmann-
Gymnasium  
Bamberg 

8

0040 Graf-Münster- 
Gymnasium  
Bayreuth 

x 8

0092 Hardenberg- 
Gymnasium Fürth 

8

0111 Regiomontanus-
Gymnasium Haßfurt 

8

0147 Hans-Leinberger-
Gymnasium  
Landshut 

8

0190 Pestalozzi- 
Gymnasium  
München 

8

0273 Ignaz-Günther- 
Gymnasium  
Rosenheim 

8

0363 Gymnasium  
Waldkraiburg 

x 5

0959 Carl-Orff- 
Gymnasium  
Unterschleißheim 

8

0971 Gymnasium  
Kirchheim  
b. München 

8

0986 Korbinian-Aigner-
Gymnasium Erding 

8

3.3 Berufliche Schulen
1Aufgrund eines hohen Antragsvolumens wurden die 
für das Schuljahr 2018/19 vorgesehenen Kontingente 
um ein Jahr vorgezogen und die erweiterte Schullei-
tung bereits zum Schuljahr 2017/18 an 14 beruflichen 
Schulen eingerichtet (Doppelrunde 2017/18). 2Die be-
ruflichen Schulen setzen daher zum Schuljahr 2018/19 
beim Ausbau der erweiterten Schulleitung aus.

4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom  
23. November 2017 in Kraft.
2Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatministe-
riums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
zur Antragsstellung auf Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung im Schulleiter 2017/18 vom 28. November 
2016 (KWMBl. S. 311) wird mit Ablauf des 22. Novem-
ber 2017 aufgehoben.

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

3.1 Realschule

Schul- 
nummer

Schule MODUS  
F

max. 
Anzahl der 
Mitglieder 

der erwSL 1)

0415 Bertolt-Brecht- 
Realschule  
Staatl. Realschule 
Augsburg I

4

0422 Staatliche Realschule  
Bad Kissingen 

4

0429 Johannes-Kepler-
Realschule  
Staatliche Realschule 
Bayreuth II

5

0466 Staatliche Realschule  
Freyung 

4

0509 Realschule  
an der Salzstraße  
Staatliche  
Realschule Kempten

5

0530 Staatliche Realschule  
Lindenberg i. Allgäu 

5

0536 Staatliche Realschule 
Marktoberdorf 

4

0583 Staatliche Realschule 
Neutraubling 

5

0613 Albert-Schweitzer-
Realschule  
Staatl. Realschule 
Regensburg II

4

0649 Staatliche Realschule 
Trostberg 

4

0672 Staatliche Realschule 
Bessenbach 

4

0737 Joseph-von- 
Fraunhofer-Schule  
Staatl. Realschule 
München II

4

1)   In der Zahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung sind die 
Funktionen „ständige Vertretung der Schulleiterin/des Schul-
leiters“ und „weitere Stellvertreterin/weiterer Stellvertreter und 
ständige Mitarbeiterin/ständiger Mitarbeiter in der Schulleitung 
an Realschulen mit mehr als 540 Schülerinnern und Schülern“ 
enthalten.

2)   Die Zahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung versteht sich 
einschließlich der ständigen Vertreterin/des ständigen Vertreters 
der Schulleiterin/des Schulleiters sowie der bereits bestellten Mit-
arbeiter der Schulleitung. Die Anzahl der Lehrkräfte in beförde-
rungsrelevanten Funktionen darf sich an der Schule durch die 
Einrichtung der erweiterten Schulleitung nicht erhöhen.
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Anlage 
 

ANTRAG AUF EINRICHTUNG EINER ERWEITERTEN SCHULLEITUNG  
ZUM SCHULJAHR 2018/19 

 
 

 
An das  
Bayerische Staatsministerium für  
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
Salvatorstraße 2 
80333 München 
 
 
 
 
 

1. DATEN DER ANTRAGSTELLENDEN SCHULE 
 
 

Schulnummer ..…………….……. .  A                   .                                   

Name der Schule ……………….. .  A                                                           .  

Straße ……………………………. .  A                                                           .              

PLZ Ort …………………………... .  A                                                           .                   

vertreten durch Schulleiter/in ….. .  A                                                           .                  

Schulart:   Realschule  Gymnasium   berufliche Schule 

    Schulen des Zweiten Bildungswegs  Schule besonderer Art                                                                

Teilnahme an MODUS F/Profil 21 (mit Einführung einer mittleren Führungsebene): 

       ja     nein 

 
 
2. ANTRAG 

Auf Grundlage von Art. 57a Abs. 1 Satz 1 BayEUG stellt die unterzeichnende 
Schulleiterin/der unterzeichnende Schulleiter den Antrag auf Einrichtung einer 
erweiterten Schulleitung gemäß Art. 57a BayEUG im Schuljahr 2018/19. 
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ANTRAG AUF EINRICHTUNG EINER ERWEITERTEN SCHULLEITUNG  
ZUM SCHULJAHR 2017/18 

3. ERKLÄRUNG DER SCHULLEITERIN/DES SCHULLEITERS 

Die unterzeichnende Schulleiterin/Der unterzeichnende Schulleiter gibt über die 

Einbindung der Personalvertretung/des Kollegiums im Vorfeld zur Antragstellung 

folgende Erklärungen ab: 

1.) Wurde der örtliche Personalrat an der Schule über die geplante Antragstellung 

auf Einrichtung einer erweiterten Schulleitung zum Schuljahr 2018/19 informiert 

und in die Entscheidung über die Antragstellung eingebunden (vgl. Nr. 2.3 der 

KMBek vom 11. November 2013 (KWMBl S. 359) zur Antragstellung im Schuljahr 

2013/14)? 

 Ja, und zwar am ____________________________________________________ 

   Nein 

2.) Wurde die Lehrerkonferenz über die geplante Antragstellung auf Einrichtung 

einer erweiterten Schulleitung zum Schuljahr 2018/19 informiert und die Frage in 

der Lehrerkonferenz erörtert? (vgl. Nr. 2.3 der KMBek vom 11. November 2013 

(KWMBl S. 359) zur Antragstellung im Schuljahr 2013/14)? 

 Ja, und zwar am ____________________________________________________ 

  Nein 

4. ANTRAGSUNTERLAGEN 

Diesem Antrag auf Einrichtung einer erweiterten Schulleitung ist ein 

schulbezogenes Konzept zur Umsetzung der erweiterten Schulleitung an der 

antragstellenden Schule beigefügt (entfällt ggf. bei erneuter Antragstellung). 

5. UNTERZEICHNUNG 

Mit Antragsunterzeichnung werden die Angaben unter Nr. 3 bestätigt. Der Antrag ist 

einschließlich der Anlage gemäß Nr. 4 bis spätestens zum 31. Januar 2018 (Datum 

des Poststempels) auf dem Postweg an die bezeichnete Adresse im Bayerischen 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu übermitteln. 
 

 
 
 
 
______________________   ____________________________________ 
           Ort, Datum    Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters  
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